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act, even though sometimes, irrationally, they
fail to comply“ (Hill, The Hypothetical Imperative,
S. 430).
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Imperativ, kategorischer
Unter einem kategorischen Imperativ versteht
Kant ein Handlungsgesetz, das sich an vernünfti-
ge Wesen richtet, die nicht notwendig vernünftig
handeln und das in seiner Geltung nicht von einer
kontingenten Zwecksetzung abhängig ist, son-
dern das unbedingt, ausnahmslos und allgemein
gilt, d. h. als moralisches Gesetz. Statt vom ka-
tegorischen Imperativ spricht Kant auch (u. a.)
vom moralischen Imperativ, apodiktischen Im-
perativ, Imperativ der Sittlichkeit, moralischen
Gesetz, sittlichen Gesetz, Sittengesetz, Gebot und
Gesetz der Sittlichkeit, obersten praktischen Prin-
zip, Prinzip a priori, Imperativ der P�icht, P�icht-
imperativ, wobei diese und weitere Ausdrücke
oft, aber nicht immer synonym sind. Außerdem
spricht Kant sowohl von dem (einen) kategori-
schen Imperativ, von verschiedenen, auch inhalt-
lich unterschiedlichen Formeln des kategorischen
Imperativs wie auch im Plural von kategorischen
Imperativen (inhaltlich gefüllten Handlungsan-
weisungen), die sich aus dem einen kategorischen
Imperativ bzw. aus den verschiedenen Formeln
ableiten lassen. In der allgemeinsten (und wir-
kungsmächtigsten) Formulierung lautet der kate-
gorische Imperativ in der GMS so: „[H]andle nur

nach derjenigenMaxime, durch die du zugleichwol-
len kannst, daß sie ein allgemeines Gesetz werde“
(4:421); in derKpV z. B. so: „Handle so, daßdieMa-
xime Deines Willens jederzeit zugleich als Princip
einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne“
(5:30); und in der Einleitung zur MS formuliert
Kant den kategorischen Imperativ z. B. so: „Hand-
le nach einer Maxime, welche zugleich als ein
allgemeines Gesetz gelten kann!“ (6:225). Weitere
wichtige Stellen: 4:412–440; 5:19–41; 6:211–228;
6:379–413.

Verwandte Stichworte
Imperativ; Gesetz, moralisches; P�icht; Tugend-
lehre

Vorgeschichte und historischer Kontext
Den Kerngedanken des Unterschieds zwischen
hypothetischen und kategorischen (moralischen)
Imperativen �ndet man schon in der 1762 abge-
schlossenen und 1764 verö�entlichten Deutlich-
keit, und in den 1764 erschienenen Bemerkungen
ist er bereits zu einer Theorie genuin kategorisch-
moralischer Verp�ichtung weit fortentwickelt.
Dennoch und obwohl Kant seit Mitte der sech-
ziger Jahre in seinen Briefen wiederholt von einer
‚Metaphysik der Sitten‘ spricht (vgl. z. B. Brief an
Herder vom 09. 05. 1768, 10:74), deren Kernstück
der kategorische Imperativ ist – eine systematisch
entwickelte Theorie des kategorischen Imperativs
�ndet man erst in der GMS (1785). Der Sache nach
kennt Kant den Begri� eines kategorischen Impe-
rativs schon in derKrV, aber er nennt ihn dort (wie
auch später immer wieder) ein reines praktisches
(vgl. z. B. KrV A800 / B 828) oder auch reines mo-
ralisches Gesetz (vgl. z. B. KrV A 807 / B 835). Zwar
fällt bereits in der KrV der Ausdruck „Imperativ“
(KrV A 547 / B 575; KrV A802 / B 830), aber den
Terminus technicus ‚kategorischer Imperativ‘ –
der im Unterschied zu ‚Metaphysik der Sitten‘ ein
(aus dem logisch-grammatischen Gebrauch ge-
wonnener) Neologismus Kants ist – �ndet man
in den Druckschriften zum ersten Mal in der GMS
(vgl. 4:414). Die historischen Vorläufer, Wurzeln
und Kontexte, die von der Antike (insbes. der stoi-
schen Philosophie) bis zu Kants unmittelbaren
Vorgängern und Zeitgenossen (z. B. →Baumgar-
ten und →Crusius) reichen, sind so vielfältig und
umstritten wie der genaue Entwicklungsgang von
Kants Ethik.
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Philosophische Funktion
Der kategorische Imperativ hat als das grundle-
gende moralische Gesetz verschiedene Momen-
te: Er ist erstens ein Gebot, das sich nötigend an
alle sinnlich-vernünftigen (nicht rein-vernünfti-
gen) Wesen richtet; er ist also ein „Imperativ“
(4:414). Der kategorische Imperativ ist außerdem
als „unbedingtes praktisches Gesetz“ (4:463) „ka-
tegorisch“ (4:414), d. h. als moralisches Gesetz
nicht an (kontingente) Zwecksetzungen gebun-
den. Schließlich ist der kategorische Imperativ
auch ein „Gesetz der Freiheit“ (5:124) und damit
das Gesetz der Autonomie. Spezi�scher formu-
liert beinhaltet der kategorische Imperativ folgen-
de Merkmale: Allgemeinheit (Universalität), Not-
wendigkeit, Apriorität, Nötigung, P�icht, Synthe-
tizität, Formalität, unbedingte Zweckhaftigkeit,
Freiheit, Autonomie und, allgemein gesprochen,
Moralität.

1 Der kategorische Imperativ als Imperativ
Der kategorische Imperativ ist ein → Imperativ,
weil er erstens ein objektives, vernünftiges Prinzip
der Willensbestimmung ist (eine Vorschrift oder
ein Gebot, eine Handlungsnorm), und weil er
zweitens nötigenden Charakter hat: „Die Vorstel-
lung eines objectiven Princips, sofern es für einen
Willen nöthigend ist, heißt ein Gebot (der Ver-
nunft) und die Formel des Gebots heißt Imperativ“
(4:413).

Allgemein gesprochen sind Imperative ob-
jektive, vernünftige Prinzipien der Willensbestim-
mung und damit Handlungsanweisungen: „Sie
sagen, daß etwas zu thun oder zu unterlassen gut
sein würde“ (4:413). Auch →hypothetische Im-
perative, welche die „praktische Nothwendigkeit
einer möglichen Handlung als Mittel zu etwas an-
derem, was man will (oder doch möglich ist, daß
man es wolle)“ (4:414) vorstellen, sind in dem Sin-
ne „objectiv nothwendig“ (4:412) und damit ver-
nünftig, dass ihre Geltung in keinerWeise von sub-
jektiven, kontingenten Anerkennungsbedingun-
gen abhängig ist: Die Vorschrift, „ich soll etwas
tun darum,weil ich etwas anderes will“ (4:441), ist,
eine mögliche oder wirkliche Zwecksetzung vor-
ausgesetzt, genauso zwingend (notwendig) und
für alle (zumindestmenschlichen) Handlungssub-
jekte gültig wie der kategorische Imperativ: Sie ist
dies zum einen durch die auch in →synthetischen
Sätzen erkennbare →Notwendigkeit bestimmter

Mittel zur Realisierung bestimmter Zwecke, zum
anderen durch die Notwendigkeit der Geltung sol-
cher hypothetischen Imperative auf der Grundlage
des, laut Kant, analytischen Satzes, dass, wer, Ver-
nünftigkeit vorausgesetzt, „den Zweck will, [. . . ]
auch das dazu unentbehrlich nothwendige Mittel,
das in seiner Gewalt ist“, wolle (4:417). Vor allem
im Zusammenhang mit dem kategorischen Im-
perativ spricht Kant sehr häu�g davon, dass der
kategorische Imperativ als Prinzip der praktischen
Vernunft ‚notwendig‘, ‚allgemein‘ und ‚objektiv‘
ist. Sachlich sind damit vor allem zwei Eigenschaf-
ten des kategorischen Imperativs gemeint, ohne
dass Kant diese Termini univok verwendete: Impe-
rative gelten allgemein, d. h. für alle sinnlich-ver-
nünftigen Wesen; und sie gelten notwendig, d. h.
unabhängig von subjektiven Interessen (s. da-
zu Punkt 2). Der in der Interpretationsgeschichte
Kants maßgebliche gewordene Begri� der Univer-
salität (nicht zu verwechseln mit dem Begri� der
Universalisierung) oder des Universalismus kann
sich auch terminologisch insofern auf Kant beru-
fen, als Kant, wiederum terminologisch nicht klar
zwischen →Allgemeinheit und →Notwendigkeit
unterscheidend, von der „Allgemeinheit des [mo-
ralischen] Prinzips (universalitas)“ im Sinne einer
„Allgemeinheit, mit der [moralische Prinzipien]
für alle vernünftigen Wesen ohne Unterschied
gelten sollen“ (4:442) spricht wie auch davon,
dass kategorische Imperative „universelle Regeln
[sind], d. i. [. . . ] solche, die jederzeit und nothwen-
dig gültig seinmüssen“ (5:36): „Die Lehrender Sitt-
lichkeit [. . . ] gebieten für jedermann, ohne Rück-
sicht auf seine Neigungen zu nehmen“ (6:216).
Eine gewisse Verknüpfung �nden diese beiden
Momente dieser (so verstandenen) Allgemeinheit
(für alle) und Notwendigkeit (unbedingt) im Be-
gri� der „Allgemeingültigkeit“ (4:438; vgl. 5:45).

Als ein vernünftiges Prinzip der Willens-
bestimmung und Handlungsanweisung nennt
Kant den kategorischen Imperativ – in Abset-
zung zur durch die vorausgesetzte Zwecksetzung
nur bedingten Allgemeinheit und Notwendigkeit
hypothetischer Imperative – auch ein „apodic-
tisch-praktisches Prinzip“ (4:415), einen „Impe-
rativ [. . . ] der Sittlichkeit“ (4:416), ein „Gebot[]
(Gesetz[]) der Sittlichkeit“ (4:416), kurz „mora-
lisch“ (4:417), oder eben „kategorisch“ (4:416).

Der nötigende Charakter des kategorischen
Imperativs ergibt sich aus der Natur seiner Adres-
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saten: Der kategorische Imperativ richtet sich
als objektiv geltende Handlungsnorm wie alle
Imperative an sinnlich-vernünftige Wesen, die
wegen der diversen „Hindernisse“ (4:449; vgl.
5:79) – also letztlich wegen der „lastergebären-
de[n] Neigungen“ (6:376) der Eigenliebe – nicht
immer tun, was vernünftig ist, und die daher
auch nicht immer tun, was moralisch geboten
ist. Kategorische Imperative sind daher wie alle
Imperative „objectiv, d. i. aus Gründen, die für
jedes vernünftige Wesen, als ein solches, gültig“
(4:413), zugleich aber nötigend: „Alle Imperative
werden durch ein Sollen ausgedrückt und zeigen
dadurch das Verhältnis eines objectiven Gesetzes
der Vernunft zu einem Willen an, der seiner
subjectiven Bescha�enheit nach dadurch nicht
nothwendig bestimmt wird (eine Nöthigung)“
(4:413). Der kategorische Imperativ ist also ein
moralisches Gesetz; aber er ist ein solches für
Wesen, die keinen „heiligen Willen“ (4:414; vgl.
5:32) haben oder jedenfalls nicht vollkommen
vernünftig sind, und daher ist der kategorische
Imperativ für diese Wesen ein „Imperativ der
P�icht“ (4:421). Dagegen würde ein heiliger oder
vollkommen guter Wille „eben sowohl unter
objectiven Gesetzen (des Guten) stehen, aber
nicht dadurch als zu gesetzmäßigen Handlungen
genöthigt vorgestellt werden können, weil er von
selbst nach seiner subjectiven Bescha�enheit
nur durch die Vorstellung des Guten bestimmt
werden kann. Daher gelten für den göttlichen
und überhaupt für einen heiligen Willen keine
Imperativen; das Sollen ist hier am unrechten
Orte, weil das Wollen schon von selbst mit dem
Gesetz nothwendig einstimmig ist“ (4:414). Aus
diesemGrund begreift Kant den kategorischen Im-
perativ auch als einen „synthetisch-praktische[n]
Satz a priori“ (4:420). Synthetisch sei er deshalb,
so Kants These, weil er „das Wollen nicht aus
einem anderen, schon vorausgesetzten analytisch
ableitet (dennwir haben keinen so vollkommenen
Willen), sondern mit dem Begri�e des Willens als
eines vernünftigenWesens unmittelbar, als etwas,
das in ihm nicht enthalten ist, verknüpft“ (4:420
Anm.); synthetisch ist der kategorische Imperativ
also insofern, als dasWollen des →Gutenmit dem
Willen sinnlich-vernünftiger Wesen nicht not-
wendig verknüpft ist, sondern immer verknüpft
werden muss. Für heilige oder vollkommen ver-
nünftige Wesen, für die es keine „Hindernisse

der P�ichtvollziehung“ (6:380) gibt, ist das mo-
ralische Gesetz kein Imperativ, also auch nicht
synthetisch, sondern „analytisch“ (5:31).

Aus der sinnlich-vernünftigen Natur der
Adressaten des kategorischen Imperativs ergibt
sich schließlich auch, dass der „moralische Wert“
(4:401; vgl. 5:81) von ‚Handlungen aus P�icht‘
(die nicht nur →p�ichtmäßig sind, vgl. 4:397; 5:81;
6:223), eine „subjektive“ (4:460), a�ektiv begleite-
te Komponente hat: die genuin moralische „Trieb-
feder“ (4:440; vgl. 5:72; 6:218). Kant nennt diese
wiederholt auch „Gesinnung“ (4:416; vgl. 5:33).
In der Herleitung des kategorischen Imperativs
(vgl. 4:402; 4:420f.; 5:29) beansprucht er, den In-
halt dieses moralischen Gesetzes oder eben dieses
moralische Gesetz selbst aus der Analyse genui-
ner moralischer Motivation zu gewinnen (s. dazu
Punkt 2). Einen genuin moralischen Wert haben
p�ichtmäßige Handlungen dann und nur dann,
wenn sie um des moralischen Gesetzes selbst wil-
len erfolgen. Das Gefühl der „Lust“ (4:460), das
als subjektiver Bestimmungsgrund, also als Trieb-
feder des Willens den moralischen Wert gene-
riert, beschreibt Kant in derGMS als „Achtung fürs
Gesetz“ (4:400) und damit als „selbstgewirktes“
(4:401) Gefühl, das zugleich als →Achtung für
die „Würde der Menschheit“ (4:440) einen objek-
tiven Wert re�ektiert. In der KpV (vgl. 5:71–89)
wird dieser Gedanke wiederholt, allerdings erheb-
lich verfeinert und ausgebaut geradezu in einer
Art Mechanik des (sogenannten) „moralische[n]
Gefühl[s]“ (5:75) mit negativen und positiven Mo-
menten. In der MST taucht die „Achtung fürs Ge-
setz“ (6:394) direkt nur selten auf, wenn auch der
Grundgedanke bleibt, dass nämlich „das Gesetz
nicht bloß die Regel, sondern auch die Triebfe-
der der Handlungen sei“ (6:392); doch ist dieser
Grundgedanke nicht ohne weiteres zu identi�-
zieren mit der Tugend als „Stärke der Maxime
des Menschen in Befolgung seiner P�icht“ (6:394)
und auch nicht mit der „Lauterkeit“ (6:446). Ver-
gleichsweise wenig beachtet wurde bisher, dass
Kant in den MST auch eine (nicht ausgeführte)
TheoriemoralischerMotivation auf der Basis einer
Theorie moralischer Gemütsanlagen („moralische
Bescha�enheiten“, 6:399) kennt, die er als „sub-
jective Bedingungen der Empfänglichkeit für den
P�ichtbegri�“ (6:399) beschreibt (sie sind „das
moralische Gefühl, das Gewissen, die Liebe des
Nächsten und die Achtung für sich selbst“, 6:399).
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In der GMS und in der KpV wird der kategori-
sche Imperativ (augenscheinlich) nur im Kontext
der Moral bzw. Ethik im engeren Sinne behandelt;
erst in der MS wird die Abgrenzung zum Recht
(o�ziell) thematisch. Der Grundgedanke scheint
klar: Die „Legalität“ (5:81; vgl. 6:214) einer Hand-
lung besteht schon in der bloßen „Übereinstim-
mung oder Nichtübereinstimmung einer Hand-
lung mit dem Gesetze“ (6:219); eine nicht erlaubte
Handlung nennt Kant auch „unrecht“ (6:223; vgl.
8:286). Dagegen besteht die „Moralität“ (5:81; vgl.
6:214) darin, dass „die Idee der P�icht aus dem
Gesetze zugleich die Triebfeder der Handlung ist“
(6:219). Was Kant Legalität (und Recht) nennt, ist
demnach viel näher an dem, was wir heute unter
Moral verstehen; allerdings ist sehr umstritten,
wie sich das „Rechtsgesetz: Handle äußerlich so,
daß der freie Gebrauch deiner Willkür mit der
Freiheit von jedermann nach einem allgemeinen
Gesetze zusammen bestehen könne“ (6:231) zum
kategorischen Imperativ verhält bzw. inwiefern
es von ihm der Geltung und dem Inhalt nach ab-
hängig ist (Kant spricht auch in der konkreten
Ausführung der Rechtslehre z. B. vom „kategori-
sche[n] Imperativ der Strafgerechtigkeit“, 6:336).

2 Der kategorische Imperativ als unbedingtes
moralisches Gesetz

Kant schreibt, dass die „Lossagung von allem
Interesse beim Wollen aus P�icht [. . . ] das spezi�-
sche Unterscheidungszeichen des kategorischen
vom hypothetischen Imperativ“ sei (4:431). Hy-
pothetische Imperative sind „bedingt, nämlich:
wenn oder weil man dieses Objekt will, soll man
so oder so handeln“ (4:444); der kategorische Im-
perativ dagegen wird „durch keine Bedingung
eingeschränkt“ (4:416) und ist daher ein „unbe-
dingter (moralischer) Imperativ“ (6:391), er be-
sitzt „Nothwendigkeit“ (4:463; vgl. 5:81). Ein mo-
ralisches Prinzip muss also ein solches sein, das
„sich auf kein Interesse gründet und also unter
allen möglichen Imperativen allein unbedingt
sein kann“ (4:432). Daraus folgt auch, dass mora-
lische Gesetze ohne „Ausnahme“ (4:424) gelten
müssen, da Ausnahmen „zum Vortheil unserer
Neigungen“ (4:424) gemacht werden. Diese In-
teresselosigkeit zeichnet aber nicht nur das mo-
ralische Wollen als Wollen aus P�icht (Achtung)
aus, sondern auch den „Inhalt des kategorischen
Imperativs“ (4:425): Die Bestimmung dessen, was

man wollen soll, darf nicht durch die (eigenen)
→Interessen geprägt sein. Daher wird in der GMS
der kategorische Imperativ auch erst nach der
Analyse des P�ichtbegri�s hergeleitet (auf sehr
umstrittene Weise); erst nach dieser Analyse fragt
Kant: „Was kann das aber wohl für ein Gesetz sein
[. . . ]?“ (4:402), das den moralisch guten Willen
objektiv bestimmen muss? Kants Antwort lautet:
Der kategorische Imperativ, den er an dieser Stel-
le erstmalig formuliert: „ich soll niemals anders
verfahren als so, daß ich auch wollen könne, mei-
ne Maxime solle ein allgemeines Gesetz werden“
(4:402). Ähnlich schreibt er im 2. Abschnitt der
GMS: „Denn da der Imperativ außer dem Geset-
ze nur die Nothwendigkeit der Maxime enthält,
diesem Gesetz gemäß zu sein, das Gesetz aber kei-
ne Bedingung enthält, auf die es eingeschränkt
war, so bleibt nichts als die Allgemeinheit eines
Gesetzes überhaupt übrig“ (4:420f.).

Kant führt (vor allem in der GMS) nicht nur
den „einigen“ (4:421; vgl. 5:93) kategorischen Im-
perativ, sondern verschiedene „Formeln eben des-
selben“ (4:436) ein, deren jeweiliger Inhalt und
deren Verhältnis zueinander wie auch zu dem ‚ei-
nigen‘ kategorischen Imperativ schwer zu bestim-
men sind. In derGMS präsentiert Kantmindestens
fünf verschiedene →Formeln des kategorischen
Imperativs: Auf der einen Seite �ndet man die sog.
Grund- oder Universalisierungsformel sowie die
sog. Naturgesetzformel, die beide deutlich auf die
Idee der „Allgemeinheit des [bzw. „als“] Gesetzes“
(4:421; vgl. 4:437) auch im Sinne der Verallgemei-
nerbarkeit der Maximen abzielen: „handle nur
nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich
wollen kannst, daß sie ein allgemeines Gesetz wer-
de“ (4:421) oder auch: „handle nach der Maxime,
die sich selbst zugleich zum allgemeinen Gesetze
machen kann“ (4:436) sowie: „handle so, als ob die
Maxime deiner Handlung durch deinen Willen zum
allgemeinen Naturgesetze werden sollte“ (4:421);
Kant spricht wegen der Analogie von Sittengesetz
und Naturgesetz auch vom „Typus des Sittenge-
setzes“ (5:69). Auf der anderen Seite kennt Kant
aber einen kategorischen Imperativ, der im Un-
terschied zur „Form“ (4:436; vgl. 5:27; 6:214) des
„allgemeine[n] Imperativ[s]“ (4:421) deutlich auf
die „Materie, nämlich einen Zweck“ (4:436) ab-
zielt, also von vorneherein viel stärker inhaltlich
geprägt ist, und das ist die sogenannte Zweck-an-
sich-Formel: „Handle so, daß du die Menschheit,
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sowohl in deiner Person als in der Person eines
jeden anderen, jederzeit zugleich als Zweck, nie-
mals bloß als Mittel brauchest“ (4:429). Außerdem
führt Kant in einer Zählung (vgl. 4:431) noch die
sogenannte Autonomie-Formel ein als die „Idee
des Willens jedes vernünftigen Wesens als eines
allgemein gesetzgebenden Willens“ (4:431), in
einer anderen Zählung aber (vgl. 4:436), davon
wohl abweichend, die sog. Reich-der-Zwecke-For-
mel, „daß alleMaximen aus eigener Gesetzgebung
zu einem möglichen Reiche der Zwecke, als ei-
nem Reiche der Natur, zusammenstimmen sollen“
(4:436). Kant selbst hat in der GMS die (dort nur
vorläu�ge) „Eintheilung der P�ichten“ (4:421) in
→vollkommene und unvollkommene P�ichten
gegen sich selbst und gegen Andere sowie de-
ren „Ableitung“ (4:412; vgl. 6:225: „Folgerungen“)
aus dem moralischen Gesetz nur in Bezug auf die
Naturgesetzformel (vgl. 4:421�.) unddie Zweck-an-
sich-Formel (vgl. 4:429f.) durchgeführt, und diese
beiden Formeln (vor allem aber die erste) stan-
den auch stets im Mittelpunkt der Interpretati-
on. Dabei ist zu beachten, dass die in der GMS
für die „künftige Metaphysik der Sitten“ (4:421
Anm.) angekündigte Einteilung (und Ableitung)
der P�ichten in der verö�entlichten Metaphysik
der Sitten tatsächlich anders ausfällt; zumindest
der Gedanke der Verallgemeinerung spielt in ihr
bei der tatsächlichen Durchführung des P�ich-
tensystems nur noch eine sehr untergeordnete
Rolle.

Der kategorische Imperativ als Universalisie-
rungs- bzw. als Naturgesetzformel gibt als solcher
keine konkreten Handlungsanweisungen. Viel-
mehr gebietet er, das ich mich als Handlungssub-
jekt „frage“ (4:403; vgl. 5:27), ob meine →Maxi-
me als objektives Prinzip meines Handelns auch
ein allgemeines Prinzip sein könne; Kant spricht
in diesem Zusammenhang auch von einem „Ka-
non der moralischen Beurtheilung“ (4:424), ei-
nem „Kompaß“ (4:404), der mir als eine Art „Pro-
birstein“ (5:63; vgl. 6:376) die „Probe“ (5:70; vgl.
6:225) meiner Maximen ermögliche. Wie genau
nun diese Probe ausfällt, ist, wie gesagt, umstrit-
ten. Der Grundgedanke ist gewiss die „Idee der
Quali�kation einer Maxime zur Allgemeinheit ei-
nes praktischen Gesetzes“ (6:225), wobei Kant die-
sen „Probirstein“ (5:63) nur sporadisch verwendet.
Die berühmtenBeispiele aus derGMS (vgl. 4:421�.;
4:429f.) machen von der Universalisierungsformel

auffälligerweise keinen Gebrauch. Der kategori-
sche Imperativ formuliert Bedingungen, unter
denen eine Handlung erlaubt ist (von der es also
nicht geboten ist, sie zu unterlassen) bzw. nicht
erlaubt ist (also verboten, d. h. geboten, sie zu un-
terlassen). Dabei beruhen nach Kant die engeren
(negativen, keinen Spielraumerlaubenden) P�ich-
ten auf Maximen, die „ohne Widerspruch“ (4:424)
als allgemeines Gesetz „gedacht“ (4:424) werden
können und die weiteren (positiven, Spielraum
erlaubenden P�ichten) auf Maximen, die man
ohne Widerspruch „wollen“ (4:424) kann. Worin
genau dieser „Widerstreit“ (5:28) – dass etwas (ein
Wille, eine Maxime, ein Gesetz, eine Handlung)
„sich selbst widerspricht“ (8:421) oder „sich noth-
wendig widerspricht“ (4:422) – besteht und wie
„formal“ (5:109) dieser Widerspruch und damit
der kategorische Imperativ sind, ist der Kern der
Theorie und der Debatte über sie. Der kategorische
Imperativ hat unbestreitbar eine gewisse Ähnlich-
keit mit der sog. Goldenen Regel und auch mit
regelkonsequentialistischen Verallgemeinerungs-
regeln, soll aber (vgl. 4:430) von diesen Prinzipien
deutlich darin unterschieden sein (was schon früh
bestritten wurde), dass die Allgemeinheit nicht
aus der unparteiisch und integer regulierten In-
teressenbefriedigung, also nicht einfach aus der
Koordination faktischen Wollens gewonnen wird,
sondern eben rein formal (obwohl Kant selbst,
auch durch die Naturgesetzformel, wiederholt
Anlass dazu gibt, den Widerspruch material zu
deuten; vgl. 4:403; 4:423; 6:403). So wurde z. B.
immer wieder mit Kant versucht, das Verbot des
falschen Versprechens (vgl. das →Depositum-Bei-
spiel in 5:27; 8:286) dadurch zu begründen, dass es
überhaupt nicht möglich ist, sich ein allgemeines
Gebot des falschen Versprechens widerspruchs-
frei auch nur zu denken, weil dadurch die Insti-
tution des Versprechens selbst (und a fortiori die
Handlungsweise des falschen Versprechens) un-
möglich würde. Doch scheint der Versuch einer
rein formalen ‚Probe‘ von Maximen aus mehreren
Gründen problematisch, wenn damit gemeint ist,
dass die Möglichkeit einer allgemeinen Praktizier-
barkeit einer Handlungsweise (in einer Lesart: sie
kann von allen gewollt werden) eine notwendige
Bedingung für das Erlaubtsein dieser Handlungs-
weise ist, und der Versuch scheint sogar o�en-
kundig falsch zu sein, wenn damit die allgemeine
Praktizierbarkeit einer Handlungsweise als hinrei-
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chende Bedingung für ihr Erlaubtsein impliziert
würde.

Bei aller Hervorhebung der →Form des kate-
gorischen Imperativs betont Kant immer auch die
von ihm keineswegs bestrittene Tatsache, dass
„jede Handlung [. . . ] ihren Zweck [hat]“ (6:384f.;
vgl. 4:427; 5:57f.). Die sogenannte Zweck-an-sich-
Formel im Kontext der GMS beruht dann im Sinne
eines (modern gesprochen) moralischen Realis-
mus auf der Idee, dass „die vernünftige Natur als
Zweck an sich selbst [existiert]“ (4:429), also „Per-
son“ (4:429) ist und „absoluten Werth“ (4:428)
oder „Würde“ (4:434; vgl. 27:1319) hat, wobei diese
absolute Werthaftigkeit der „Menschheit“ (4:429)
auf der transzendentalen Fähigkeit zur Moralität
(Freiheit als Autonomie) beruht (s. Punkt 3). Dem-
zufolge sind Handlungen bzw. Maximen dann
geboten bzw. verboten, wenn sie auf die eine oder
andere Weise diesen Status von Vernunftwesen
fördern bzw. verletzen; doch selbst für die enge
(negative) P�icht von Handlungsunterlassungen
bietet Kant kein Verfahren an, das zu bestimmen
erlaubte, welche Handlungen diesen Würdesta-
tus verletzen. In der MST wird dieser Gedanke
weiterentwickelt und der kategorische Imperativ
als derjenige Imperativ verstanden, „der einen
P�ichtbegri� mit dem eines Zweckes überhaupt
verbindet“ (6:384); vermittelt über die Idee eines
Zwecks, „der an sich selbst P�icht ist“ (6:381) wird
so die Ethik „als das System der Zwecke der reinen
praktischen Vernunft de�niert“ (6:381). Auch in
der MST wird (wie in der GMS und der KpV) gebo-
ten, „den Menschen überhaupt sich zum Zwecke
zu machen“ (6:395; vgl. 6:410). Zugleich wird aber
auch die Moralität (Tugend) als „höchster, unbe-
dingter Zweck“ (6:396) oder „Endzweck“ (6:405;
vgl. 6:441) verstanden, dass nämlich „die Tugend
ihr eigener Zweck“ (6:396) sei; sich ihr „beständig
zu nähern“ (6:409) ist P�icht. Und schließlich
ist auch, davon unterschieden, die „innere mora-
lisch-praktische Vollkommenheit“ (6:387) P�icht.
(Die Einteilung der P�ichten und Zwecke in der
MST wirft große interpretatorische Schwierigkei-
ten auf.)

3 Der kategorische Imperativ als Gesetz der
Freiheit

Kant konzipiert moralische Gesetze und damit
auch den kategorischen Imperativ ausdrücklich
als „Gesetze der [. . . ] Freiheit“ (4:386; vgl. 5:69;

6:214), die in einer „Metaphysik der Sitten“ (KrV
A841 / B 869; vgl. 4:388; 5:8; 6:205) behandelt wer-
den müssen (schon in der KrV hat Kant die mora-
lischen Gesetze und die transzendentale Freiheit
enggeführt, allerdings noch nicht in völliger Klar-
heit). →Freiheit als genuin praktische (nicht bloß
psychologisch-empirische) Freiheit ist eine Form
→transzendentaler Freiheit; ohne transzenden-
tale Freiheit als Freiheit absoluter, wenn auch
gesetzlicher →Spontaneität gibt es keinen katego-
rischen Imperativ, welcher als moralisches Gesetz
das Kausalgesetz dieser Freiheit ist, eine „Cau-
salität nach unwandelbaren Gesetzen, aber von
besonderer Art“ (4:446; vgl. auch die→Kategorien
der Freiheit in der KpV, 5:65).

Schon die dem kategorischen Imperativ zu-
grundeliegende theoretische Freiheitskonzepti-
on birgt große interpretatorische und sachliche
Schwierigkeiten in sich. Für das Verhältnis von
Freiheit und Sittengesetz sind aber vor allem zwei
Punkte entscheidend: zum einen das Begrün-
dungsverhältnis zwischen dem Begri� des katego-
rischen Imperativs und dem Begri� der Freiheit,
zumanderen dasVerhältnis zwischendemkatego-
rischen Imperativ als Gesetz der Freiheit und dem
→Bösen. Ohne Zweifel ist die transzendental-prak-
tische Freiheit „die ratio essendi des moralischen
Gesetzes“ (5:4 Anm.); ohne diese Freiheit „würde
dasmoralische Gesetz in uns gar nicht anzutre�en
sein“ (5:4 Anm.). In der KpV schreibt Kant jedoch
auch, es sei umgekehrt „das moralische Gesetz
aber die ratio cognoscendi der Freiheit [. . . ]. Denn
wäre nicht das moralische Gesetz in unserer Ver-
nunft eher deutlich gedacht, so würden wir uns
niemals berechtigt halten, so etwas, als Freiheit
ist (ob diese gleich sich nicht widerspricht), anzu-
nehmen“ (5:4 Anm.). Höchst umstritten ist jedoch,
ob dies auch Kants Position in der GMS ist; es
gibt jedenfalls deutliche Hinweise darauf, dass
Kant in der GMS vom Bewusstsein der Freiheit
zu denken als einer Form der transzendentalen
Freiheit auf die moralisch-praktische Freiheit zu
handeln schließt und von dieser, auf der Grundla-
ge ontologischer Überlegungen, auf die Geltung
des moralischen Gesetzes als eines kategorischen
Imperativs. Während Kant also in der GMS eine
„Deduction“ (4:454) im Sinne einer Begründung
der Inanspruchnahme der Freiheit als ratio essen-
di versucht, in der die Geltung des kategorischen
Imperativs nicht schon vorausgesetzt, sondern
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vielmehr selbst unabhängig bewiesen wird (die-
se →Deduktion ist zu unterscheiden sowohl von
der Herleitung des kategorischen Imperativs wie
auch von der Ableitung diverser P�ichten aus
diesem), scheint er in der KpV nur noch skep-
tisch von dieser „vergeblich gesuchten Deduction“
(5:47) zu sprechen und an ihre Stelle die Idee ei-
nes nicht weiter begründbaren „Faktum[s] der
reinen Vernunft“ (5:31; vgl. 6:252; →Faktum der
reinen praktischen Vernunft) zu setzen. In der
MS nennt Kant die moralischen Gesetze „uner-
weislich“ (6:225); die Geltung des kategorischen
Imperativs „begreift ein jeder von selbst“ (6:273).

Kants Ethik ist eine Ethik der →„Autonomie“
(vgl. 4:446; 5:33; 6:383), deren „Prinzip“ (4:440)
der kategorische Imperativ ist. Kant versteht da-
her auch die „Autonomie des Willens als oberstes
Prinzip der Sittlichkeit“ (4:440), womit er zum
Ausdruck bringen will, dass sowohl Inhalt wie
Geltung des moralischen Gesetzes dem „eigent-
lichen Selbst“ (4:458) des Menschen entsprin-
gen. Moralische Handlungsbestimmung durch
den kategorischen Imperativ ist insofern „Selbst-
bestimmung“ (4:427) als „Selbsttätigkeit“ (4:452),
als das vernünftige Subjekt sich durch das Frei-
heitsgesetz seiner eigenen (reinen praktischen)
Vernunft selbst bestimmt. Hinsichtlich des nöti-
genden Charakters des kategorischen Imperativs
nennt Kant dies auch „Selbstzwang“ (5:83; vgl.
6:380) als „innere Nötigung“ (5:83). Die diesbe-
zügliche Rede von der „inneren Freiheit“ (6:406)
im Unterschied zur äußeren wird aber erst in der
MS wirklich relevant. Die völlige „Zufälligkeit der
Handlung (daß sie gar nicht durch Gründe deter-
miniert sei)“ (6:50) lehnt Kant als unzureichenden
Begri� von Freiheit ab; und Bestimmung durch
andere Gesetze oder Begebenheiten ist keine Au-
tonomie, sondern →Heteronomie, weshalb der
kategorische Imperativ und mit ihm die gebotene
Interesselosigkeit die Möglichkeit einer „reinen
praktischen Vernunft“ (4:411; vgl. 5:8; 6:381) und
damit Freiheit impliziert. Doch wenn frei zu han-
deln bedeutet, selbstbestimmt zu handeln, und
wenn Selbststimmung nur die Bestimmung durch
das moralische Gesetz sein kann, dann resultiert
daraus das Problem, dass unmoralische (böse)
Handlungen keine Handlungen zu sein scheinen,
zu denen man sich selbst bestimmen könnte; sie
wären also unfreie Handlungen und damit nicht
zurechenbar.

Interpretationslage
Der Ausdruck ‚kategorischer Imperativ‘ �ndet in
der GMS eine sehr viel häu�gere Anwendung als
in den späteren ethischen Schriften. Dies mag,
neben der darstellerischen Brillanz der GMS, mit
dazu geführt haben, dass die Interpretation des
kategorischen Imperativs häu�g vermittelst der
GMS geschah und vor allem die spätere MS (und
damit auch der Zusammenhang des kategorischen
Imperativs mit Kants Rechtslehre und der Syste-
matik der P�ichten) lange Zeit vernachlässigt wur-
de. Nach wie vor umstritten ist, ob und wie das
(angebliche) Verfahren der Verallgemeinerung
von Maximen bei Kant funktionieren soll (und
ob es funktioniert). Ebenso umstritten ist, wie
der kategorische Imperativ auf die beiden doch
verschiedenen Sphären des Rechts und der Ethik
bezogen ist. Prominent sind bis heute der schon
von Hegel und Scheler vorgetragene Vorwurf des
(angeblichen) Formalismus der Ethik Kants sowie
der von Schiller und später etwa auch von Scho-
penhauer vorgetragene Vorwurf, Kant habe kein
angemessenes Verständnis moralisch relevanter
Gefühle wie Menschenliebe, Freundschaft oder
Mitleid und kenne nur das rigide Handeln aus
P�icht. Stärker systematisch orientiert (und inter-
pretatorisch wohl weitgehend zutre�end, →Über
ein vermeintes Recht, aus Menschenliebe zu lü-
gen) ist die Kritik an Kants (modern gesprochen:
anti-konsequentialistischem) Rigorismus bezüg-
lich der absoluten Ausnahmslosigkeit ethischer
Handlungstypengebote.
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Imperativ, pragmatischer
→Ratschläge der Klugheit

Imperativ, synthetischer
Kant begreift den kategorischen Imperativ als syn-
thetischen praktischen Satz, der eine Handlung
bzw. Handlungsregel unbedingt gebietet. Wichti-
ge Stellen: 4:417�.; 4:447; 5:31; 5:46.

Verwandte Stichworte
Imperativ, kategorischer; Imperativ, analyti-
scher; Grundlegung zur Metaphysik der Sitten

Philosophische Funktion
In o�enkundiger Anknüpfung an die berühmte
Frage aus den Prolegomena (vgl. 4:276f.; KrV B 19),
wie synthetische Sätze a priori möglich seien, be-
hauptet Kant in derGMS, der kategorische Impera-
tiv sei ein „synthetisch-praktischer Satz a priori“
(4:420), und er fragt auch hier, wie dieser möglich
sei (vgl. 4:419; 4:447; 4:453). Die Apriorität des ka-
tegorischen Imperativs besteht in derUnabhängig-
keit seines Inhaltes und seiner Geltung von sub-
jektiven Interessen. Der synthetische Charakter
des kategorischen Imperativs wird damit begrün-
det, dass er „das Wollen einer Handlung nicht aus
einem anderen, schon vorausgesetzten analytisch
ableitet (denn wir haben keinen so vollkomme-
nen Willen), sondern mit dem Begri�e des Wil-
lens eines vernünftigen Wesens unmittelbar als
etwas, das in ihm nicht enthalten ist, verknüpft“

(4:420 Anm.). Das moralische Gesetz, sofern es
kein Imperativ ist, ist „analytisch“ (5:31) und be-
schreibt als deskriptiver Satz ein Wesen, das rein
vernünftig (frei) ist und daher immer moralisch
handelt: „Wenn also Freiheit des Willens voraus-
gesetzt wird, so folgt die Sittlichkeit sammt ihrem
Princip daraus durch bloße Zergliederung ihres
Begri�s“ (4:447). Als Gesetz für sinnlich-vernünfti-
geWesen, die nicht immer das Gutewollen, ist das
moralische Gesetz präskriptiv, also ein nötigender
→Imperativ; synthetisch ist das Gesetz insofern,
als das Wollen des Guten mit demWillen sinnlich-
vernünftiger Wesen nicht notwendig verknüpft
ist, sondern immer verknüpft werden muss.

Ob dieses eher vage und von Kant nirgends
ausgeführte Verständnis des synthetischen Cha-
rakters kategorischer Imperativemit demvonKant
in der theoretischen Philosophie entwickelten lo-
gisch-semantischen Verständnis der Synthetizität
von Sätzen (Urteilen) rekonstruiert werden kann,
ist, ähnlich wie Kants These von der Analytizität
hypothetischer Imperative, umstritten. Entspre-
chend herrscht auch Uneinigkeit darüber, was
die Elemente sind, die in solch einem synthetisch-
praktischen Satz verknüpft würden, undwie seine
„Deduction“ (4:447) aussehen könnte, die Kant in
der GMS zu leisten vorgibt, in der KpV (vgl. 5:46)
aber ablehnt.
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Imperativ, technischer
→Regeln der Geschicklichkeit

Impfung
→Inokulation der Pocken
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